
Beschlussvorschlag: 
 
1. Der Jugendhilfeausschuss beschließt die Verteilung der zur Verfügung gestellten 
Fördersummen aus Bildung und Teilhabe für die einzelnen Bereiche gemäß Anlage BuT 0. 
 
2. Der Jugendhilfeausschuss beschließt die Förderung der Schulsozialarbeit über Bildung und 
Teilhabe gemäß Prioritätensetzung in folgenden Teilbereichen: 
 
Teilbereich 1: Sekundarschulen, Grundschulen, Horte, Förderschulen und   Berufsbildende 
Schulen 
Teilbereich 2:  Schulbezogene Jugendarbeit, Jugendberufshilfe                                  
 
gemäß den Anlagen BuT 1 und BuT  2. 
 
3. Der Jugendhilfeausschuss beschließt die Verteilung der zur Verfügung gestellten 
Fördersummen für die einzelnen Bereiche gemäß Anlage  K 0. 
 
4. Der Jugendhilfeausschuss beschließt die Förderung der Leistungen gemäß 
Prioritätensetzung in folgenden Teilbereichen: 
 
Teilbereich I:  Sparten A,B und C im Sozialraum I (SR I) 
Teilbereich II:  Sparten A, B und C im Sozialraum II (SR II) 
Teilbereich III: Sparten A und B im Sozialraum III (SR III) 
Teilbereich IV: Sparten A, B und C im Sozialraum IV (SR IV) 
Teilbereich V:  Sparten A und B im Sozialraum V (SR V) 
Teilbereich VI: Sparten A, B, C und D für die Sozialraum übergreifend stattfindenden   
                          Leistungen (SRÜ) 
 
gemäß den Anlagen  K 1 bis K 6. 
 
5. Der Jugendhilfeausschuss beschließt die in der Anlage FKP aufgeführten Personalstellen für 
das Haushaltsjahr 2015 gemäß der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur 
Förderung von Fachkräften in der Jugendarbeit des Ministeriums für Arbeit und Soziales des 
Landes Sachsen-Anhalt (Erl. des MS vom 01.12.2010 – 44.2-51770) einzuordnen. 


